
Studentenwerk 
Chemnitz-Zwickau

Herzlich Willkommen zum 
Webinare 

beim Digitalen 
Hochschulinformationstag



Wer informiert Sie?

Heike Jeromin

   Gruppenleiterin der Abteilung Studienfinanzierung im 
Bereich Zwickau des Studentenwerkes Chemnitz-
Zwickau 





Beratung
•   Rechtsberatung (juristische Fragen, Umgang mit 

Behörden)

• Psychologische Beratung (Persönlichkeitsentwicklung, 
Motivations- oder Leistungsschwierigkeiten, Prüfungsangst, 
soziale Probleme ...)

• Sozialberatung (Studienfinanzierung, Studieren mit Kind, 
Studieren mit Beeinträchtigung ...)

• Sozialberatung für Internationale Studierende 
(Aufenthaltstitel …) 



Was ist BAföG?

Bundesausbildungsförderungsgesetz

finanzielle Förderung vom Staat für die Ausbildung von 
Schülern und Studenten in Deutschland



Wie erhalte ich BAföG?

Zur Fristwahrung vorerst formloser Antrag möglich

BAföG gibt es ab dem Monat der Antragstellung bzw. ab 
Ausbildungs- oder Vorlesungsbeginn.



Wo kann ich Anträge stellen?

Studentenwerk Chemnitz-Zwickau
Amt für Ausbildungsförderung
Innere Schneeberger Straße 23
08056 Zwickau

Die BAföG-Abteilung des Studentenwerkes Chemnitz-Zwickau ist 
zuständig für:
- Studenten der TU Chemnitz
- Studenten der Westsächsischen Hochschule Zwickau sowie
- alle Studenten und Schüler der Bundesrepublik, die eine Ausbildung
  in Osteuropa, Russland oder Mittelasien durchführen.



Wie läuft die Antragstellung ab?

1.  Formblätter ausfüllen

2.  Abgabe: persönlich, per Post, per Mail, Online

3.  ggf. Schreiben wegen fehlender Unterlagen

4.  ggf. Unterlagen innerhalb Frist nachreichen

5.  abschließende Bearbeitung

6.  Bescheid

7.  Auszahlung

Mit Schnellantrag Anspruch sichern!



Wie viel BAföG können 
Studenten maximal bekommen?

   bei den Eltern wohnend        nicht bei den Eltern wohnend
 
Grundbedarf       483,00 €       752,00 €
Krankenversicherungszuschlag*         84,00 €         84,00 €
Pflegeversicherungszuschlag*             25,00 €         25,00 €

--------------------                   --------------------
= Bedarfssatz       592,00 €       861,00 €

                                                        ==============              =============

zuzüglich Kinderbetreuungszuschlag:
für jedes im Haushalt lebende Kind                 150,00 €
                                 

* bei eigener Kranken- und Pflegeversicherung

(gilt ab Wintersemester 2020/2021)



Wovon ist die Höhe meines 
BAföG abhängig?

➢  von der Art der Ausbildung

➢  vom eigenen Einkommen während der Ausbildung

➢  vom eigenen Vermögen über 8.200 €

➢  vom  Einkommen der Eltern sowie deren gezahlten Steuern

➢  von der Anzahl der Geschwister  und deren Ausbildungen 

   



Für welche Ausbildungen kann 
ich BAföG erhalten?

➢ Erste Ausbildung nach dem Schulabschluss
(Ausbildung muss nach den BAföG-Richtlinien förderfähig sein, keine Berufsschule)

➢ Besuch der Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene 
Berufsausbildung voraussetzt (zweiter Bildungsweg) 

➢ Erstes Studium direkt nach Abitur bzw. Fachhochschulreife

➢ Ein Masterstudium, wenn bereits ein Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen 
wurde

➢ eine Ausbildung im Ausland
Auslandssemester oder Auslandspraktikum,
innerhalb der EU ein komplettes Studium bis zum Abschluss

 



Wie lang wird BAföG gezahlt?

● maximale Dauer der 
Förderung richtet sich 
nach der 
Regelstudienzeit

● festgelegt in der 
Studien- oder 
Prüfungsordnung des 
jeweiligen Studienfachs

maximale Dauer gilt unabhängig davon, ob man tatsächlich 
während der gesamten Studienzeit BAföG erhalten hat



Was muss ich wann 
zurückzahlen?

 

Die Hälfte der gezahlten Förderung, aber maximal 
nur 10.010 € 

Zuständigkeit: Bundesverwaltungsamt Köln

     Beginn: 5 Jahre nach Ende der Förderung 



Mein persönlicher 
Ansprechpartner?

● richtet sich nach den
ersten Buchstaben des 
Nachnamens

● Kontaktdaten der
individuellen  
Ansprechpartner im Internet

www.swcz.de/finanzen



Studium oder Praktikum im 
Ausland?

● auch dafür gibt‘s BAföG

● Ansprechpartner richtet sich nach dem 
Zielland

● mehr Infos unter www.swcz.de/finanzen 



Lohnt sich ein Antrag?

JA!

450-€-Job wird
nicht angerechnet

JA!

GEZ-Befreiung

JA!

Hälfte der Förderung
ist geschenktes Geld



Weitere Informationen zum BAföG

unter folgenden Internetadressen:

• www.bafög.de
• www.studentenwerke.de

• www.studentenwerk-chemnitz-zwickau.de

http://www.studentenwerke.de/
http://www.studentenwerk-chemnitz-zwickau.de/


Viel Erfolg bei Ihrer 

Studienwahl!  
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